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unsere Kinder täglich üben, das ist in unserm Klima eine Hauptbedingung für die Erhaltung
der Gesundheit.

Briefkasten.
Hrn. Dr. X.' in B. — Sie senden uns einen Ausschnitt ans dem „Anzeiger für die Stadt Bern"

vom 6. Januar 1902, wonach der Militärsanitätsvercin Bern unter ärztlicher Leitung einen 2-Swöchent-
lichen theoretisch-praktischen Kurs für Massage speziell nach Unglücksfällen ankündigt
und Sa ni tät ter, Samariter und Samariterinnen zur Teilnahme auffordert.

Sie begleiten den Ausschnitt mit folgenden kräftigen Zeilen:
„Was sagen Sie zu diesem Inserate? Gehört wirklich ein 2—^wöchentlicher Kurs fiir Massage

auch ins Kapitel der ersten Hülfe? Soll überhaupt je einmal ein Samariter nach einem Unglücksfall
sofort auf eigene Faust massieren? Wenn der angekündigte Massagekurs fiir Krethi und Plethi — im Text-
teil bernischcr Blätter wird auch das übrige vcrchrliche Publikum bestens eingeladen — wirklich in die
Thätigkeit der Samaritervereine fällt, dann wird wohl nächstens der Militärsanitätsvercin Bern in seinem
heißen Drang nach Verblüffendem „fiir Sanitättcr, Samariter und Samariterinncn" einen „theoretisch-
praktischen Kurs fiir Gcburtshülfc nach Unglücksfällen" annoncieren — man kann ja nie wissen, zu was
das gut sein könnte.

„Doch Spaß bei Seite. Der Massagekurs des Militärsanitätsvereins Bern steht in
direktem Widerspruch mit dem a l l cse mei n a n g en omm en en Régulait v für Samariter-
kursc. 3 desselben nennt als Bestandteile zweckmäßiger Samaritcrhülfe:

1. Rettung des Verunglückten ans seiner gefährlichen Lage.
2. Abwendung unmittelbar drohenden Todes.
3. Erleichterung seiner Leiden und Linderung seiner Schmerzen.
4. Verhütung größeren Schadens durch: a. Beschaffung rascher ärztlicher Hülfe; b. Bcschlltznng

des Verunglückten vor den zweifelhaften Hülfeleistungen unverstandi-
g er und ungeschickter Leute; o. Vorsorge für ein leichtes lind gutes Gelingen der be-
vorstehenden Thätigkeit des Arztes an dem Verunglückten; ä. Hcrrichtnng des Verunglückten
für den Transport und Ausführung dieses Transportes.

„Unter keine dieser Ziffern kann vernünftigerweise das Massieren eingereiht werden, wie denn unter
den im Samaritcrwcscn erfahrenen Ärzten darüber längst völlige Übereinstimmung herrscht, daß die Massage
in den Sainaritcrunterricht nicht gehört. Dagegen kann man aus Ziffer 4 litt, d des Regulativs, wonach
ein Samariter den Verunglückten „vor den zweifelhaften Hütfcleistungen unverständiger und ungeschickter
Leute" zu beschützen hat, sinngemäß nur ein Verbot der Samaritermassägc nach Ünfällen herauslesen.

„Da Sie wissen, daß ich grundsätzlich ein warmer Freund des SamariterwescnS bin und dies seit
Jahren praktisch bethätigt habe, ersuche ich Sie, diese Protcstzeilen in geeigneter Weise im „Noten Kreuz"
zu veröffentlichen. Ich halte cS für meine Pflicht als Arzt, gegen solche Auswüchse des Samariternnterrichts
mit aller Schärfe meine Stimme zu erheben."

Anmerkung der Redaktion: Wir müssen leider Ihren Auslassungen in sachlicher Hinsicht
durchaus beistimmen, möchten aber doch für den angegriffenen Verein mildernde Umstände gelten lassen, da
wir überzeugt sind, daß er sich nicht absichtlich gegen die geltenden Bestimmungen des Samariterregulativs
vergangen hat. Wir find aber mit Ihnen völlig einverstanden,,,daß der angekündigte Massagckurs keine er-
frenliche Neuerung im Samaritcrwcscn darstellt und daß die Ärzte sich gegen solche Bestrebungen durchaus
ablehnend verhalten sollten.
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liefert Fr. Grogg, WagensckikM, Laugenthal.
Die allseitig bestens empfohlenen fll
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Vergiftungen
bis zur Ankunft des Arztes

(2. vermehrte und verbesserte Auflage)
sind beim Verfasser, Apotheker Dr. Jos. Göttig,
Mittlere Straße Nr. 74 in Basel, zum Preise von
öl) Et. per Stiick in deutscher oder französischer Aus-
gäbe zu beziehen. — Auf je lv Exemplare 1 Frei-
exemplar.
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Druck und Expedition: Schüler â Cie., in Viel.
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